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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.06.1982

Norm

DSt 1872 §2 G

Rechtssatz

Die in einem vertraulichen Schreiben des Anwalts an seine Klienten geäußerte subjektive Meinung, der

Verhandlungsrichter sei der Sache nicht ganz objektiv gegenübergestanden, bildet auch im Falle ihrer objektiven

Unrichtigkeit kein Disziplinarvergehen.
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